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Pflichtenheft Alterskommission

Funktion Alterskommission Duggingen

Verantwortliche Behörde Gemeinderat

Ziel der Kommission Ziel ist die Umsetzung der Leitsätze der Dugginger Alterspolitik aus dem Jahr
2011 in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat

Aufgaben − Strategische Beratung des Gemeinderats im Bereich der Alterspolitik

− Beobachten der allgemeinen Entwicklung im Altersbereich, in der
Alterspolitik vergleichbarer Gemeinden im Kanton sowie Wahrnehmen der
Bedürfnisse der älteren Bevölkerung in der Gemeinde.

− Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen im Auftrag des Gemeinderats

− Ansprech- und Austauschpartner für den Gemeinderat in Altersfragen

− Die Gemeinde bei der Planung eines bedarfsgerechten Angebotes im
Altersbereich unterstützen.

− Koordination der Aktivitäten und Vernetzung der in der Altersarbeit
engagierten Personen und Organisationen

− Organisation verschiedener Anlässe im Rahmen des verfügbaren Budgets
wie: Seniorenreise, Seniorenabend, etc.

− Zusammenarbeit mit der Ortsvertretung Pro Senectute

− Information der Öffentlichkeit

Sitzungen Maximal 6 Kommissionssitzungen pro Jahr
Arbeitssitzungen und Sitzungen zur Organisation von Anlässen nach Bedarf

Zusammensetzung 5 bis 7 Mitglieder, die über Einsatzbereitschaft, Begeisterungsfähigkeit und
zeitliche Kapazität verfügen:

− 1 Mitglied Gemeinderat (Ressort Soziales /Altersbereich)

− 4 bis 6 Vertreter/innen aus der Gemeinde

Das Mitglied aus dem Gemeinderat muss die Schnittstelle zwischen
Alterskommission und Gemeinderat sicherstellen.

Organisation − Die Alterskommission konstituiert sich selbst.
− Die Einladungen zur Kommissionssitzungen erfolgen schriftlich und mit

Traktandenliste.
− An jeder Kommissionssitzungen wird ein Beschlussprotokoll geführt.

Anforderungen an die
Mitglieder der
Alterskommission

− Interesse an Arbeit im Alterswesen der Gemeinde

− Freude im Umgang mit älteren Menschen

− Bereitschaft zur Mitarbeit im Team

Entschädigung − Die Kommissionsarbeit wird entsprechend dem Besoldungsreglement der
Gemeinde entschädigt.


